
42 I KU Gesundheitsmanagement 2/2010

Foto: Konstantin Sutyagin/Fotolia

Leistungen richtig „einkaufen“
Radiologie und Vergaberecht:
Neue Herausforderungen in der Praxis

Immer mehr Krankenhäuser und Universitäts-
kliniken sind in den vergangenen Jahren dazu
übergegangen, bei externen Praxen und
Laborgemeinschaften Leistungen „einzukau-
fen“. Was insbesondere nach der Gesund-
heitsreform von 2000 mit dem Outsourcing
von Facilitydienstleistungen begonnen hat, ist
langsam in die medizinischen Kernbereiche
vorgedrungen. Neue Urteile des vergangenen
Jahres zu Ausschreibungspflichten von Kran-
kenkassen, Krankentransporten und Labor-
dienstleistungen zeigen die wachsende Be-
deutung dieses Wirtschaftszweiges für den
Krankenhausmarkt. Der Artikel befasst sich
mit neuen rechtlichen Grundlagen bei Out-
sourcing vorn radiologischen Leistungen so-
wie mit Gesetzeslücken und gibt einige fach-
liche Spielregeln für Vergabeverfahren vor.

Kooperationen zwischen
Krankenhäusern und exter-
nen Dienstleistern gibt es

z.B. häufig in der Radiologie. Ge-
rade das Fachgebiet der Radiologie
hat mit den neuerlichen Entwick-
lungen in der Medizintechnik
(RIS/PACS) und im Bereich der

bildgebenden diagnostischen Ver-
fahren in den letzten Jahren eine
sprunghafte Fortentwicklung ge-
zeigt. Neben den technischen und
medizinischen Möglichkeiten ent-
stehen daraus jedoch auch Kosten,
die häufig nicht ohne einen exter-
nen Partner tragbar sind. Denn die
Anschaffungs- und Instandhal-
tungskosten für Technologien wie
MRT, CT, PET-CT oder Linearbe-
schleuniger liegen weit über den
für die sonstigen diagnostischen
Systeme einkalkulierten Kosten
und haben zudem einen hohen
Verfallswert, was die Aktualität
ihrer technischen Merkmale an-
geht.
Um gemeinsam mit radiologischen
Praxen diese Risiken abzufedern
und dabei die positiven Effekte für
Patienten und Kostensteuerung
mitzunehmen, arbeitet der sta-
tionäre Krankenversorgungsmarkt
seit Jahren mit Facharztpraxen zu-
sammen.
Die rechtlichen Probleme in die-
sem Bereich spiegeln diese hohen
Kostenstrukturen wieder. So be-
schäftigte sich eine Vielzahl an Ur-
teilen in der Vergangenheit bei der
Kooperation mit radiologischen
Praxen hauptsächlich mit Ermäch-

tigungen und zulassungsrechtli-
chen Fragen (BVerfg 1 BVR 378/00
Urteil vom 17. 08. 2004) wobei im
Rahmen der vergütungsrechtli-
chen Fragestellungen um eine Re-
finanzierung der teuren Gerätean-
schaffungen gekämpft wird. Nun-
mehr hat aber die Vergabekammer
(VK) Lüneburg die Kooperation mit
radiologischen Praxen auch hin-
sichtlich der vergaberechtlichen
Bedeutung näher untermauert.

Vergaberechtliche Aspekte
bei Kooperationen
Am 17. 08. 2009 hat die VK Lüne-
burg (Az.: VgK-36/2009) entschie-
den, dass auch die beabsichtigte
Eingehung einer Kooperation zur
Versorgung mit radiologischen
Leistungen mit niedergelassenen
Ärzten, inklusive Gründung eines
MVZ, dem Anwendungsbereich
des Vergaberechts unterliegt. Im
fraglichen Fall sollte die radiolo-
gische Praxis, mit der ein Öffent-
licher Auftraggeber (Städtisches
Krankenhaus) kooperieren wollte,
Räume im Klinikum anmieten,
Personal übernehmen und einen
MRT zur Verfügung stellen, den
das Krankenhaus mitbenutzen
wollte. Das Konzept sah vor,
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mung einzugehen. Rein theore-
tisch führt dies zu einer Endlos-
schleife ohne Zuschlag.
Eine Paral lelsituation zu diesem
Dilemma findet sich in kartel l-
rechtl ichen Vorbehalten wie der
Freigabeerklärung des Kartel l-
amtes bei Eingehung von Koope-
rationen mit großen marktbeherr-
schenden Unternehmen im Dienst-
leistungsbereich. Während die
kartel l rechtl ich pragmatische Lö-
sung war, eine Entscheidung über
bevorzugte Bieter herbeizuführen
und damit den vorab zu prüfenden
Kreis potenziel l zuschlagungsfähi-
ger Bieter einzuengen, muss eine
solche Regelung im Vertragsarzt-
recht für radiologischePraxen und
für Apotheken mit den zuständi-
gen Organen erst gefunden wer-
den.
Damit Kooperationen erfolgreich
verlaufen, sind beim Vergabever-
fahren auch fachl ich einige Spiel-
regeln zu beachten.

Spielregeln für
Kooperationen
Grundsätzl ich ist eine Unterschei-
dung in „ Fakten“ und „ Forderun-
gen“ zu treffen. An die erste Stel le
gehört die Erläuterung des Vorha-
bens aus Sicht des Krankenhauses
oder Universitätskl inikums. Diese
Einführung beschreibt zunächst
die gegenwärtige Struktur der
Radiologischen Abteilung und
führt aus, auf welchem Gebiet
eine Kooperation beabsichtigt ist.
Eine segmentierte Zusammen-
arbeit für Schnittbi ldverfahren
oder nuklearmedizinische Unter-
suchungen ist genauso gut mög-

l ich, wie eine Ausweitung der Ko-
operation auf die gesamte Radio-
logische Diagnostik.
Daran sol lte sich die Aufstel lung
der „ Fakten“ anschl ießen; hier gilt
die Grundregel, je präziser die
Daten verfügbar sind, desto ge-
nauer ist ein etwaiges Dienstleis-
tungshonorar zu erwarten. Als
wichtigstes Element ist zunächst
die Leistungsstatistik zu nennen,
die möglichst aktuel l und für ei-
nen repräsentativen Zeitraum
(mindestens ein halbes Jahr) vor-
l iegen sol lte.
Eine Strukturierung nach GOÄ-Zif-
fern und nach Auftraggebern (sta-
tionäre GKV- und Wahlleistungs-
patienten, ambulante Wahlleis-
tungspatienten, ambulante GKV-
Patienten) mit Benennung der je-
weil igen radiologischen Leistung
ist die Mindestanforderung. Die
korrekte Statistikführung ist im
Vorfeld zu prüfen, häufige Fehler-
quel len zeigen sich in der Erfas-
sung von diagnostischen und the-
rapeutischen Angiografien.
Wünschenswert ist eine Aussage
zu dem zeitl ichen Untersuchungs-
anfal l , insbesondere für die Nacht
und das Wochenende; hieraus ist
auch zu erkennen, ob sämtl iche
Verfahren im 24-Stunden-Dienst
zu beauftragen sind oder ob bei-
spielsweise MRTs nur in der Rou-
tinearbeitszeit durchgeführt wer-
den.
Unter die Rubrik „ Fakten“ gehören
des Weiteren eine Aufl istung der
apparativen Ausstattung mit An-
schaffungsdatum, Informationen
zu vorhandenem RIS und PACS,
Angaben zu den durch die Radio-

logie genutzten Räumlichkeiten
(inklusive Archivraum), eine Über-
sicht zu den gegenwärtig einge-
setzten Mitarbeitern wie Fach-
ärzte, Assistenzärzte, MTRAs,
Schreibkräfte. Eine Detail l ierung
der Personalsituation mit Einzel-
heiten zu Eingruppierung, Ge-
burtsdatum sowie Eintrittsdatum
und Arbeitszeit kann im Laufe des
Verfahrens erfolgen, eine Aussage
zu der Besetzung im Nachtdienst
und an den Wochenenden (Bereit-
schaftsdienststufe, Schichtdienst)
ist aber für Kalkulationen hil f-
reich.
Informationen zu der Kostenstruk-
tur des Radiologischen Institutes
runden mit Bl ick auf die Abgabe
verwertbarer Angebote das Leis-
tungsverzeichnis ab. Ausreichend
ist eine Zusammenstel lung der
Kostenarten (Personal, Röntgen-,
Verwaltungs-, Wirtschaftsbedarf,
Instandhaltungen sowie Wartun-
gen etc.), zu einem späteren
Zeitpunkt müssen die Angaben
differenzierter aufbereitet sein
(zum Beispiel jährl iche Kosten
einzelner Wartungsverträge, Film-
kosten).
Der Oberbegriff „ Forderungen“
meint die Aufstel lung eines um-
fassenden Fragenkatalogs, der
nach verschiedenen Merkmalen
erarbeitet ist und sich beispiels-
weise auf Themen wie „ Zusam-
menarbeit mit der Radiologie“ ,
„ Service und Unterstützung des
Klinikbetriebs“ sowie „ Preis“ be-
zieht.
Erfragt werden neben Honorar-
vorstel lungen beispielsweise die
Ansichten des potenziel len Ko-
operationspartners zu einer Zerti-
fizierung der Abteilung, zu der
technischen Ausstattung, zu der
Häufigkeit von Bilddemonstratio-
nen und Befundungsdauern, des
möglichen Einsatzes einer tele-
radiologischen Befundung und
zahlreiche weitere Vorstel lungen,
die am Ende des Verfahrens
konkrete Vertragsinhalte abbil-
den. $
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